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6401 Braunkohlentagebau Vereinigtes Schleenhain - Antrag auf Akten-
einsicht nach SächsUIG vom 20.05.2021 
 
hier: Zwischenmitteilung 
 
 
█████████████████████
 
bezugnehmend auf Ihren Antrag auf Akteneinsicht i.S.d. SächsUIG vom 20. 
Mai 2021, weisen wir auf Nachfolgendes hin: 
 
Grundsätzlich gilt, dass derjenige, der Veranlasser eines Verwaltungsverfah-
rens ist, zugleich der Kostenschuldner ist. Ob tatsächlich eine Kostenfestset-
zung  erfolgt,  kann  erst  am  Schluss  des  jeweiligen  Verwaltungsverfahrens  
entschieden werden. 
 
Auch  ohne  Kostenpflicht  muss  ein  Antragsteller  aber  eine  identifizierbare  
natürliche  Person  sein  (§§  11,  12  VwVfG).  In  diesem  Zusammenhang  ma-
chen wir Sie auf die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshof Rheinland-
Pfalz  (Beschluss  vom  27.  Oktober  2017  –  VGH  B  37/16  –,  juris)  aufmerk-
sam,  welche  Ihrer Website  „FragdenStaat“  bekannt  sein  dürfte,  wonach  ein  
Informationszugang zu den begehrten Umweltinformationen seitens der Be-
hörde nur nach Angabe der Identität des Antragstellers oder der Antragstel-
lerin zu gewähren ist. 
 
Gleiches  ergibt  sich  aus  der  Verfahrensvorschrift  §  37  VwVfG  i.V.m.  §  1  
SächsVwVfZG.  Eine  Behörde,  bei  welcher  ein  Antrag  auf  Informationszu-
gang  gestellt  wurde,  muss  gegenüber  dem  Antragsteller  einen  Bescheid  
erlassen können. Dies setzt aber voraus, dass der Adressat bekannt ist, weil 
es  sonst  an  der  nach  §  37  VwVfG  erforderlichen  Bestimmtheit  fehlt  (sog.  
Bestimmtheit hinsichtlich des Adressaten).  
 
Dies  erfordert  den  tatsächlichen  Namen,  die  Adresse  und  in  Zweifelsfällen  
auch  das  Geburtsdatum  des  Antragstellers,  um  eine  Verwechslungsgefahr  
mit  anderen  Personen  auszuschließen  (vgl.  Kopp/Ramsauer,  VwVfG  Kom-
mentar 16. Auflage, Rn. 9). Wir bitten Sie uns daher zu bestätigen, dass die 
von  Ihnen  gemachten  Angaben  in  Ihrem  Antrag  vom  20.  Mai  2021  zu  Ihrem  
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Ihr Zeichen  
 
 
Ihre Nachricht vom  
 
 

Geschäftszeichen  
(bitte bei Antwort angeben)  
21-4149/237/2-2021/21759 
 
Freiberg, 
13. Juli 2021 

 

Hausanschrift: 
Sächsisches Oberbergamt  
Kirchgasse 11 
09599 Freiberg 
 
Lieferanschrift:  
Brennhausgasse 8 
09599 Freiberg 
 
www.oba.sachsen.de 
 
Bereitschaftsdienst  
außerhalb der Dienstzeiten:  
+49 151 16133177 
 
Besuchszeiten:  
nach Vereinbarung 
 
Parkmöglichkeiten für  
Besucher  
können gebührenpflichtig auf dem  
Untermarkt und im Parkhaus an 
der Beethovenstraße genutzt 
werden. 
 

*Informationen zum Zugang für ver-

schlüsselte / signierte E-Mails / elektro-

nische Dokumente sowie De -Mail unter 

http://www.oba.sachsen.de/258.htm.  
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Namen  und  Ihrer  Anschrift  korrekt  sind.  Sofern  Sie  eine  Änderung  Ihrer  Personalien  
vornehmen wollen, geben wir Ihnen hierzu Gelegenheit bis spätestens 19. Juli 2021 . 
Eine weitere inhaltliche Bearbeitung Ihres Antrages erfolgt daher nur, wenn Sie die zu 
ändernden Angaben innerhalb der Frist einreichen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen und Glückauf 
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Dieses Dokument wurde elektronisch gezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
 
 


